
ENTEGA AG | Wasserversorgung (P550) | Frankfurter Straße 100 | 64293 Darmstadt 
entega.ag/wasser | E-Mail: wassernetzbetrieb@entega.ag

STILLLEGUNG VON 
TRINKWASSER-INSTALLATIONEN.

KUNDENINFORMATION
Sollten Sie in der Situation sein, einen Betrieb, ein Gebäude oder eine Gebäudeeinheit (z. B. Wohnung) nicht mehr nutzen zu 
können, müssen Sie auch sicherstellen, dass das Trinkwasser dort auch weiterhin geschützt ist. Hier wird beschrieben, was 
Sie bei der vorübergehenden Stilllegung der Trinkwasser-Installation zu beachten haben. Zum Schutz des Trinkwassers sind 
die Vorgaben der DIN EN 806-5 und der DIN 1988-100 zu beachten. 

WAS HEISST DAS FÜR SIE?
Sollte abzusehen sein, dass Sie die Anlage bis auf weiteres nicht mehr benutzen, müssen Sie

 entweder den bestimmungsgemäßen Betrieb aufrechterhalten
 oder die Trinkwasser-Installation vorübergehend stilllegen (Betriebsunterbrechung).

WAS IST DER BESTIMMUNGSGEMÄSSE BETRIEB?
Bestimmungsgemäßer Betrieb einer Trinkwasser-Installation bedeutet die Durchströmung, das heißt, die regelmäßige Nut-
zung aller Wasserhähne und anderer Entnahmestellen (Duschen, Toiletten …) im Gebäude bzw. in der Wohnung. Der bestim-
mungsgemäße Betrieb einer Trinkwasser-Installation ist dann gegeben, wenn das Trinkwasser in der Anlage mindestens alle 
sieben Tage, besser alle drei Tage, vollständig ausgetauscht wird. Dies kann durch regelmäßiges Öffnen aller Wasserhähne  
sichergestellt werden (z. B. wenn Sie in den Urlaub fahren und jemand Ihre Blumen gießt, sollte die Person alle Wasserhähne 
einmal pro Woche öffnen und das Wasser fließen lassen). Ein solcher bestimmungsgemäße Betrieb kann auch durch Spülar- 
maturen automatisch sichergestellt werden. Es gibt verschiedene Anbieter solcher Armaturen auf dem Markt.

WAS BEDEUTET ES, DIE TRINKWASSER-INSTALLATION VORÜBERGEHEND STILLZULEGEN
(BETRIEBSUNTERBRECHUNG)?
Bei einer längerfristigen Stilllegung einer Trinkwasser-Installation in einem Gebäude ist diese mit Trinkwasser befüllt zu be- 
lassen und am Hausanschluss an der Hauptabsperrarmatur abzusperren. Ist eine Wohnung und kein ganzes Gebäude betrof-
fen, ist die Absperrarmatur in der Zuleitung zur Wohnung abzusperren. Nur in wenigen Ausnahmefällen ist es notwendig, die 
Anlage zu entleeren. Dies ist möglichst zu vermeiden, da durch die Entleerung auch Verschmutzungen und Verkeimungen in 
die Trinkwasser-Installation eingetragen werden können.

WIE WIRD EINE TRINKWASSER-INSTALLATION WIEDER IN BETRIEB GENOMMEN?
Wenn Sie Ihren Betrieb wieder aufnehmen, müssen Sie auch die Trinkwasser-Installation wieder in Betrieb nehmen. Hierzu 
genügt es üblicherweise, alle Entnahmestellen vollständig zu öffnen und das Wasser bis zur Temperaturkonstanz abfließen 
zu lassen. Dies können Sie leicht überprüfen, indem Sie Ihren Finger in den Wasserstrahl halten, bis sich die Temperatur des 
kalten Trinkwassers sich nicht mehr ändert. Sollte Ihre Trinkwasser-Installation entleert oder länger als sechs Monate im  
befüllten Zustand belassen worden sein, beauftragen Sie bitte ein Fachinstallationsunternehmen zur sicheren Wiederinbe- 
triebnahme der betroffenen Trinkwasser-Installation. Denn die Leitungen sind von Inbetriebnahme gegebenenfalls erneut 
gründlich nach DIN EN 806-4 zu spülen oder gegebenenfalls zu desinifzieren.

WIE FINDEN SIE EIN FACHINSTALLATIONSUNTERNEHMEN?
Im Internet haben wir für Sie eine Installateur-Suchfunktion bereitgestellt unter 

 e-netz-suedhessen.de


